
Aktenzeichen:  
12 O 37/21 KfH

Landgericht Freiburg im 
Breisgau

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e.V., vertr.dch.d.Vorstand , Pauli-
nenstr. 47, 70178 Stuttgart
- Kläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte 

 Stuttgart, 

gegen

AN Schweiz AG, vertr.dch.Verwaltungsrat , Leubernstr. 6, 8280 Kreuzlingen, 
Schweiz
- Beklagte -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Hamburg, 

wegen Unterlassung u.a.

hat das Landgericht Freiburg im Breisgau - 2. Kammer für Handelssachen (12. Zivilkammer) - 

durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht am 10.06.2022 im schriftlichen Verfahren 

nach Schriftsatzrecht bis 13.05.2022 für Recht erkannt:

1. Der Beklagten wird untersagt, im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kapseln zur Be-

 



handlung und Vorbeugung von Prostatabeschwerden („ProstaVita Forte“) gegenüber Ver-

brauchern mit den nachfolgenden Formulierungen zu werben und/oder werben zu lassen, 

wie jeweils geschehen in den Anzeigen gemäß der unten wiedergegebenen Anlage K 2:

„Bringt Ihre Prostata wieder auf Normalgröße und senkt den Cholesterinspiegel!“

und/oder

„Verkleinert die Prostata - senkt den Cholesterinspiegel!“

und/oder

„Stoppt das Prostatawachstum und verbessert die Symptome.“

und/oder

„Selen: Schutzmineral mit Anti-Tumorwirkung. Der Mensch braucht nicht viel Selen, doch 

die winzigen Mengen, die der Organismus benötigt, sind essentiell! Denn Selen schützt 

den Körper vor der Oxidation durch freie Sauerstoffradikale. Für die Prostata bedeutet 

das: Große Studien ergaben, dass ein ausgeglichener Selenspiegel das Prostatakrebsri-

siko um die Hälfte reduziert.“

und/oder

„Fehlt Zink, wächst die Prostata! Kein anderes Organ benötigt so viel Zink wie sie. Das 

zeigten Untersuchungen von Prostatageweben: Der Zinkgehalt in der Prostata war bei 

Prostatakrebs um 83 % und bei der gutartigen Prostatavergrößerung um 61 % niedriger 

als in einer gesunden Prostata.“

und/oder

„L-Histidin: Aminosäure für geregelte Wachstumsprozesse. Steuert Entzündungs- und 

Wachstumsprozesse im menschlichen Körper. Auch das Wachstum der Prostata. Fehlt 

L-Histidin, wird das Wachstum der Prostata nicht wieder in den Griff zu bekommen 

sein.“

und/oder

„Kürbiskern-Extrakt: Traditionell bei Blasen- und Prostataleiden. […] Macht die Blase 

stark und lindert die klassischen Prostata-Symptome um bis zu 70 % […]- Schluss mit 
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permanentem Harndrang, Nachtröpfeln, unvollständigem Blasenentleeren.“

und/oder

„Sie [Phytosterole] verringern die typischen Symptome und bremsen das hormonabhän-

gige Wachstum der Prostata […]. Aber nicht nur das! Phytosterole haben einen einzigar-

tigen Zusatzeffekt: Sie senken nebenbei noch den Cholesterinspiegel!“.

und/oder

„Vollgepackt mit wirkstarken Polyphenolen, die stark antioxidativ wirken. Und die auch 

speziell die freien Radikalen in der Prostata bekämpfen. Sie setzen sich an den Innen-

wänden fest und entfalten ihre entzündungshemmende Wirkung direkt vor Ort. Schluss 

mit Schmerzen bei Wasserlassen. Schluss mit Prostata-Symptomen.“
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2. Der Beklagten wird für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen das in Ziffer 1. 

genannte Verbot ein Ordnungsgeld bis zu 250.000 € (ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 

Wochen) oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, zu vollstrecken an deren Geschäftsführer, 

angedroht.

3. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 243,51 € zzgl. Zinsen i.H.v. 5 Prozentpunkten 

über Basiszinssatz hieraus seit dem 09.07.2022 zu bezahlen.

4. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

5. Das Urteil ist für den Kläger gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 55.000 € vorläufig voll-

streckbar.
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Gründe

I.

Die Beklagte vertreibt ein Lebensmittel namens ProstaVita Forte, das der Nahrungsergänzung bei 

gutartiger Prostatavergrößerung und bei erhöhtem Cholesterinwert dienen soll. Der Kläger ist ei-

ne qualifizierte Einrichtung gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG; er begehrt die Unterlassung der im Te-

nor genannten Aussagen.

 Im Januar und Februar 2021 schaltete die Beklagte im Tenor wiedergegebenen Werbeanzeigen 

für das Produkt ProstaVita Forte in der Badischen Zeitung (Anlage K 2). Die beanstandeten Aus-

sagen sind nicht in die Liste der zugelassenen Angaben gemäß Art. 13 und 14 VO (EG) Nr. 

1924/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20.12.2006 über nährwert- und ge-

sundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel (Lebensmittel-Gesundheitsangaben-VO = 

Health-Claim-VO = HCVO) aufgenommen.

Der Kläger sieht in den streitgegenständlichen Werbeaussagen eine unzulässige gesundheitsbe-

zogene Werbung nach Art. 10 Abs. 1 HCVO sowie eine unzulässige krankheitsbezogene Wer-

bung nach Art. 7 Abs. 3 und 4 VO (EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 25.10.2011 betreffend die Information der Verbraucher über Lebensmittel (Lebensmittel-

informations-VO = LMIV).

Der Kläger beantragt wie erkannt.

Die Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen.

Sie trägt vor, der Kläger habe keinen Unterlassungsanspruch wegen eines Verstoßes gegen Art. 

10 HCVO. Bei einigen der Aussagen fehle es bereits an einem Gesundheitsbezug, so dass die 

Health-Claim-VO keine Anwendung finde. Im Übrigen entsprächen die streitgegenständlichen Äu-

ßerungen in Bezug auf ProstaVita Forte den Anforderungen des Art. Art. 10 Abs. 1 HCVO. Denn 

für sie lägen die nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) und b) HCVO erforderlichen Wirkungsnachweise vor.

Dem Kläger stehe auch kein Unterlassungsanspruch wegen eines Verstoßes gegen Art. 7 Abs. 1 

oder Abs. 3 LMIV zu. Insbesondere fehle es hinsichtlich der Aussagen an einer Irreführung.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die Schriftsätze der Partei-

en nebst Anlagen Bezug genommen. Das Gericht hat gemäß § 128 Abs. 2 Satz 1 und 2 ZPO mit 

Einverständnis der Parteien die Entscheidung im schriftlichen Verfahren angeordnet.
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II.

Die Klage ist zulässig. Insbesondere ist der Kläger als qualifizierte Einrichtung gemäß § 8 Abs. 3 

Nr. 3 UWG klagebefugt.

III.

Die Klage ist auch begründet.

1. Der Kläger kann nach § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Nr. 3, § 3 Abs. 1, § 3a UWG i.V.m. Art. 10 

Abs. 1 HCVO die Unterlassung der beanstandeten Aussagen verlangen.

a) Entgegen der Auffassung der Beklagten handelt es sich bei den beanstandeten Aussagen um 

gesundheitsbezogene Angaben nach Art. 2 Abs. 2 Nr. 5 HCVO. Das gilt vielleicht nicht für jeden 

einzelnen Satz, wenn man ihn isoliert betrachtet, wohl aber für jede der angegriffenen Werbeaus-

sagen insgesamt.

b) Gemäß Art. 10 Abs. 1 HCVO sind gesundheitsbezogene Angaben zu Lebensmitteln verboten, 

sofern sie nicht in die Liste der zugelassenen Angaben nach Art. 13 und 14 HCVO aufgenommen 

sind. Letzteres ist unstreitig bei keiner der angegriffenen Werbeaussagen der Fall. Für keine der 

streitgegenständlichen Angaben existiert ein sogenannter Health Claim.

Daher kommt es nicht darauf an, ob die weitere Voraussetzung für zulässige gesundheitsbezo-

gene Angaben nach Art. 10 Abs. 1 HCVO erfüllt ist, ob also die von der Beklagten gemachten An-

gaben gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnis im Sinne der Art. 5 und 6 HCVO entsprechen.

2. Ob zudem auch ein Unterlassungsanspruch aus § 8 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Nr. 3, § 3 

Abs. 1, § 3a UWG i.V.m. Art. 7 Abs. 3, Abs. 4 lit. a) LMIV besteht, kann offen bleiben.

3. Die Androhung von Ordnungsmitteln erfolgt nach § 890 Abs. 2 ZPO.

4. a) Der Kläger hat außerdem gemäß § 13 Abs. 3 UWG Anspruch auf Ersatz seiner Aufwendun-

gen für die Abmahnung. Der geltend gemachte Betrag ist nicht zu beanstanden.

b) Der Anspruch auf Verzugszinsen ergibt sich aus §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB.

12 O 37/21 KfH - 7  -



IV.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO. 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit wurde gemäß § 709 Satz 1 und 2 ZPO angeordnet.

 

Vorsitzender Richter am Landgericht 
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